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GROSSE KSD-ÜBUNG

Lohengrin
vor dem Luzerner
Kulturzentrum
Es handelte sich vor dem KKL in Luzern
nicht um eine Wagner-Aufführung,
sondern um eine gross angelegte Übung
des Luzerner Koordinierten Sanitätsdienstes

(KSD), die so viel Volk versammelte.

Lohengrin war von den
Verantwortlichen quasi in den Samariterkon-
gress des SSB eingebaut worden.
Auch wenn der Zivilschutz nicht direkt
einbezogen war, so war die Übungsanlage

doch sehr aufschlussreich, und es

war interessant zu sehen, wie verschiedene

Partner des Bevölkerungsschutzes
im Rahmen des KSD zusammenspielten.

MARK A. HERZIG

Mit der Übung Lohengrin kam der Kanton
Luzern dem Bundeswunsch entgegen,

mindestens alle vier Jahre eine KSD-Weiter-

bildung durchzuführen. Man beschränkte
sich dabei auf eine Einsatzübung vorab für die

Blaulichtorganisationen, da für einen theoretischen

Teil die Konzepte des Bevölkerungsschutzes

noch nicht ausreichend gesichert
sind.

Übungsanlage und Zielsetzung
Ein vollbesetzter Bus fährt ins Seebecken,

wobei ein Drittel der über 40 Businsassen

schwer und ein weiterer Drittel leicht verletzt
werden, der Rest bleibt äusserlich unversehrt.
Sie müssen geborgen, medizinisch versorgt,
betreut und wegtransportiert werden.

Es gelten folgende Zielsetzungen:

• Die Führung des Ereignisses erfolgt nach

der Organisation des KEL Stab Systems.

• Die Zusammenarbeit der einzelnen
Organisationen verläuft mit sichtbaren Schnittstellen

ohne Reibungsverlust.

• Die Kommunikationsschnittstellen sind

zwischen allen beteiligten Einsatzformationen

von Anfang an klar geregelt.

• Der Rettungsdienst (RD) gibt den Samaritern

und Feuerwehr-Eingeteilten klare

Anweisungen für die Bergung und Betreuung
der Verunfallten, damit die Arbeit korrekt

durchgeführt werden kann.

• Der RD 144 kontrolliert die Ausführung
der Samariterarbeit in der San Hist und

bringt notfalls Korrekturen an. Der RD

bestimmt den Zeitpunkt, zu welchem die

Notfall-Seelsorgenden (NFS) und Samari-
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ter mit der Betreuungsarbeit beginnen
können, da die Lebensrettenden
Sofortmassnahmen (LRSM) Vorrang haben.

• Im Bereich psychische Betreuung ist die

Fürsorgearbeit der NFS sichtbar. Die

Verbindung zu den Psychologen wird bei

Bedarf hergestellt.

• Die Betreuungsarbeit durch die Samariter
findet laufend und ohne sieht- oder
spürbaren Unterbruch statt.

• Jeder Patient hat während der ganzen
Betreuungsphase eine ständige Bezugsperson,

zu der ein gewisses Vertrauensverhältnis

aufgebaut werden kann.

• Die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft

(SLRG) unterstützt sämtliche

Rettungsaktionen, die über das Wasser ausgeführt

werden müssen.

Viel Personal

Die Übung wirkte realistisch und zeigte
vorab, wie sehr schnell sehr viel Personal

aufgeboten werden muss. Der Schadenplatzorganisation

kommt dabei eine entscheidende

Rolle zu - sonst blockieren ausser
Schaulustigen womöglich eigene Fahrzeuge Zu-

und Wegfahrten. Auch hier wirkte das Ganze

sehr wirklichkeitsnah - «viel Volk» war zugegen,

und Schnittstellen, die man im Idealfall

nicht wahrnehmen sollte, traten für den

interessierten Zuschauer zu Tage.

Man darf gespannt auf die Auswertung
sein. Auch in der Hinsicht, dass an dieser

Übung mit Samaritern und SLRG-Ange-

hörigen viele nichtprofessionelle und nicht

zu den Blaulichtorganisationen Gehörende

beteiligt waren. Parallelen zum Zivilschutz

sind bei Einsatz, Führung und Verhalten
vorhanden.
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